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1. Allgemeine Angaben zum Vorhaben 
 
Bezeichnung: 1. Änderung des Flächennutzungsplanes Schönberg der Stadt 

Seehausen (Altmark). 
 

Standort   
Stadt:    Seehausen/Altmark 
Gemarkung:   Schönberg 
Landkreis:   Landkreis Stendal 
Bundesland:   Sachsen-Anhalt 
Plangebiet:   Gemarkung Schönberg,  

Flur 3, Flurstücke 679, 94/27, 197/1 (anteilig), 199/1 (anteilig), 
198 

Größe des Plangebietes:  ca. 21 ha,  
    Nutzung als Sonderbaufläche Photovoltaik 
 
Straßenanbindung: Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes grenzt unmittelbar an das Flurstück 676, Flur 
3, Gemarkung Schönberg, Ortsdurchgangsstraße Dammstraße. 

 

 
 

Übersichtskarte, Flurkarte© GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de/de/startseite_viewer.html©  
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Bestand 
 
Der Flächennutzungsplan Schönberg der Stadt Seehausen (Altmark) wurde mit 
Bekanntmachung vom 24.05.1994 rechtswirksam.  
Entsprechend dem Flächennutzungsplan befindet sich der Geltungsbereich des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans im ausgewiesenen Gebiet Flächen für die 
Landwirtschaft. Der nördliche Teil des Geltungsbereiches ist ausgewiesen als Dorfgebiet. 

 

 
Auszug aus dem Flächennutzungsplan 1994 

        Vorhabenstandort 
 

Planung 
 
Der Vorhabenträger, „PIN Grünstrom 69 GmbH & Co. KG“ plant, südöstlich des Ortsteiles 
Schönberg der Stadt Seehausen (Altmark) eine Freiflächenphotovoltaikanlagen (FFPVA) zu 
errichten. Die zur Nutzung vorgesehenen Gebiete werden gegenwärtig überwiegend 
landwirtschaftlich genutzt. 
Mit der geplanten Nutzung von landwirtschaftlich ertragsschwachen Flächen kann der 
wirtschaftliche Ertrag für die Bewirtschaftung der Flächen erhöht werden. 
 
Auf Antrag des Vorhabenträgers sowie unter Berücksichtigung der bauplanerischen Vorgabe 
zum Entwicklungsgebot des Bebauungsplanes aus dem Flächennutzungsplan gem. § 8 Abs. 
2 BauGB fasste der Verbandsgemeinderat Seehausen (Altmark) am 06.12.2022 den 
Aufstellungsbeschluss Beschluss VO30/22/611 zur 1. Änderung des Flächennutzungsplanes 
Schönberg der Stadt Seehausen (Altmark) mit der Zielstellung: Änderung der Darstellung der 
baulichen Nutzung in Sonderbaufläche Photovoltaik. Das Plangebiet befindet sich in der 
Gemarkung Schönberg. 
 
Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan Schönberg ist die betroffene Fläche als Fläche für 
die Landwirtschaft ausgewiesen. Daher ist eine Änderung des Flächennutzungsplanes 
zwingend erforderlich. Die Umwidmung der Darstellung der baulichen Nutzung soll in eine 
Sonderbaufläche Photovoltaik gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO erfolgen.  
 
Der Änderungsbereich des FNP entspricht dem Planbereich des beantragten 
vorhabenbezogenen B-Plans für die PV-Anlage.  
Weitere Änderungen werden mit der vorliegenden Änderung des FNPs nicht vorgenommen. 
Änderungen in Bezug auf Flächen, die nicht im dargestellten Geltungsbereich liegen, sind nicht 
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Gegenstand der vorliegenden Planung und werden auch nicht im Rahmen dieses Verfahrens 
berücksichtigt. 
 
 
 

2. Planungsgrundlagen für die Änderungen 
2.1 Rechtsgrundlagen, Gesetze und Verordnungen 
 
Rechtsgrundlagen zur Planaufstellung: 
Die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes Schönberg wird aufgestellt nach den 
Vorschriften: 
 
Bundesrecht in der jeweils gültigen Fassung 

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. 
I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.04.2022 (BGBl. I S. 674) m.W.v. 
30.04.2022 

 

• Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. 
I S. 1802) geändert worden ist 

 

• Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist 

 

• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. S. 2542), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.08.2021 (BGBl. I S. 3908) geändert worden ist  

 

• Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)  

• Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)  

• Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)  

• Bundesimmissionsschutzverordnungen (BImSchV) 

• Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)  

• Bau- und Raumordnungsgesetz (ROG)  

• Wasserhaushaltsgesetz -WHG -Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts  

• Bau- und Raumordnungsgesetz (ROG)  

• Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)  

• Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) 

• Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) 

• Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) 

• Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) 
 
Landesrecht in der jeweils gültigen Fassung 

• Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA)  

• Landesentwicklungsgesetz Sachsen-Anhalt (LEntwG LSA)  

• Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (NatSchG LSA)  

• Wassergesetz des Landes Sachsen-Anhalt (WG LSA)  

• Straßengesetz für das Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA 

• Denkmalschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (DenkmSchG LSA)  

• Gefahrenabwehrverordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel 
(KampfM-GAVO)  
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Fachpläne in der jeweils gültigen Fassung: 

• Landesentwicklungsplan (LEP-LSA 2010) des Landes Sachsen-Anhalt mit der 
Verordnung über den Landesentwicklungsplan 2010 des Landes Sachsen-Anhalt  

• Regionaler Entwicklungsplan für die Planungsregion Altmark (2005) 

• Flächennutzungsplan Schönberg der Stadt Seehausen (Altmark) (1994) 
 

2.2 Quellen und Kartengrundlagen 
 

• Gemeinsame Erlass des MLV und MULE an die Landkreise und kreisfreie Städte zur 
Planung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen“  

• „Handreichung für die Errichtung von großflächigen Photovoltaikanlagen und deren 
raumordnerische Bewertung in Sachsen-Anhalt“. 

 
Die Planung erfolgt auf der Grundlage des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes 
Schönberg. Genehmigt wurde der FNP am 24.05.1994. 
 
Die Planung für die Änderung des fortgeltenden Flächennutzungsplanes Schönberg erfolgt auf 
der Grundlage der Planzeichnung des Flächennutzungsplanes Schönberg im Maßstab 
1:10.000.  
 
 
 

3. Anlass der Planung 
 
Der Anlass für die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes ist der Antrag von „PIN Grünstrom 
69 GmbH & Co. KG“ südöstlich des Ortsteiles Schönberg der Stadt Seehausen (Altmark), eine 
Freiflächenphotovoltaikanlage (FFPVA) zu errichten. Die Aufstellung der Änderung des 
Flächennutzungsplanes erfolgt im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB, im Zuge der 
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „PV-Freifläche Schönberg 
(Seehausen)“. 
Die für das Vorhaben in Betracht kommende Fläche wird derzeitig landwirtschaftlich genutzt. 
Der nördliche Teil der Vorhabenfläche ist eine teilweise immer noch versiegelte 
Konversionsfläche. 
 
Die Photovoltaik steht nach Windenergie an Land gleichauf mit Biomasse bei der 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Sachsen-Anhalt an zweiter Stelle. Im Jahr 
2017 belief sich die installierte Leistung auf ca. 2.240 MW, womit etwa 31 Prozent des 
ermittelten Potentials genutzt sind. Die Photovoltaik weist in Bezug auf die ZERE-Studie 2018 
(Zentrum für Regenerative Energien Sachsen-Anhalt (ZERE) e.V.) im Vergleich zu 
Windenergie und Biomasse das prozentual größte Ausbaupotential auf.  
Zielsetzung ist eine nachhaltige Integration und Nutzung regenerativer Energien zur 
Sicherstellung einer zukunftsfähigen Energieversorgung. 
 
Sonderbaufläche Photovoltaik: 

- der Solarpark ist ein sinnvoller und gewichtiger Baustein im Mix der  
regenerativen Energieerzeugung im Gemeindegebiet, 

- der Solarpark, so wie er geplant ist, lässt sich an diesem Standort  
in die Landschaft einfügen, 

- die Flächen werden, aufgrund der aktuell geringen Rentabilität  
einer sinnvollen Nutzung zugeführt. 
 

Somit kann das Gebiet einer aus wirtschaftlicher Sichtweise sinnvolleren Nutzung zugeführt 
werden. 
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Die Änderung des Flächennutzungsplanes soll eine geordnete bauliche Entwicklung und eine 
dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende umweltgerechte Bodennutzung gewährleisten. Er 
soll dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen 
Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. 
 
Anlass der Planänderung ist: 
Änderung der Darstellung der baulichen Nutzung in Sonderbaufläche Photovoltaik. 
 
Wirtschaftlichkeit 
Auf den geplanten Grundstücken kann eine Photovoltaikanlage entstehen, die sich 
wirtschaftlich selbst trägt und nicht den Einschränkungen in Lage und Leistungsgrenze dem 
EEG unterworfen ist. Somit kann diese Anlage auf dem freien Feld umgesetzt werden. 
 
Der Betrieb der Photovoltaikanlagen besitzt gegenüber anderen Formen der Stromerzeugung 
aus regenerativen Energien wie z. B. fossilen Brennstoffen, den Vorteil, dass keine 
Emissionen entstehen. Ebenso ist die Anlage weitestgehend wartungsfrei, zuverlässig und 
von langer Nutzungsdauer. Es entstehen keine Abfälle, Lärm- oder Geruchsbelästigungen. 
Entsprechend der durch den Investor im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu 
erbringenden Rückbauverpflichtung, wird die Anlage nahezu vollständig der 
Kreislaufwirtschaft zur Gewinnung von Rohstoffen einer Wiederverwendung zugeführt. Kosten 
entstehen dabei weder für die Kommune noch für den Landkreis. Die Belastung der Umwelt 
durch Photovoltaikanlagen ist gering. 
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4. Planungsziele und Planinhalte 
 

Übergeordnete Planungen in der jeweils gültigen Fassung 

• Raumordnungsgesetz (ROG)  

• Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)  

• Baunutzungsverordnung BauNVO  
• Landesentwicklungsplan 2010 des Landes Sachsen-Anhalt 

Verordnung über den Landesentwicklungsplan Sachsen-Anhalt 
 

4.1 Landesentwicklungsplan (LEP) des Landes Sachsen-Anhalt 
 

 
 

Auszug aus der Verordnung über den Landesentwicklungsplan 2010 des Landes Sachsen-Anhalt, unmaßstäblich 
 

        Vorhabenstandort 
 

Gemäß § 3 Nr. 6 ROG sind raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen einschließlich der 
Raumordnungspläne, Vorhaben und sonstige Maßnahmen, durch die Raum in Anspruch 
genommen oder die räumliche Entwicklung oder Funktion eines Gebietes beeinflusst wird, 
einschließlich des Einsatzes der hierfür vorgesehenen öffentlichen Finanzmittel. 
Die Raumbedeutsamkeit der Planung ergibt sich insbesondere aus der Größe des 
Plangebietes (Geltungsbereich ca. 21 ha) sowie den Planzielen des FNP und den damit 
verbundenen Auswirkungen auf die Erfordernisse der Raumordnung.  
Der Landesentwicklungsplan 2010 des Landes Sachsen-Anhalt beinhaltet unter Punkt 3.4 
unter anderem folgende Ziele und Grundsätze zur Energie: 
 
Z 103 
„Es ist sicher zu stellen, dass Energie stets in ausreichender Menge, kostengünstig, 
sicher und umweltschonend in allen Landesteilen zur Verfügung steht. Dabei sind 
insbesondere die Möglichkeiten für den Einsatz erneuerbarer Energien auszuschöpfen und 
die Energieeffizienz zu verbessern.“ 
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G 74 
„Der Einsatz für mehr lokal abgesicherte Netze und kleinere Anlagen zur lokalen Absicherung 
der Energiegewinnung soll weiter vorangetrieben werden.“ 
 
Begründung: 
„Eine moderne, leistungsfähige und umweltschonende Energieversorgung bildet die 
Grundlage für die Wirtschaft und zur Sicherung der Daseinsvorsorge in allen Landesteilen.“ 
 
Z 114 
„Die Regionale Planungsgemeinschaft hat in einem Verfahren zur Änderung des Regionalen 
Entwicklungsplans auf der Grundlage des Antrages der Gemeinde zu prüfen, ob die 
Festlegung eines Vorranggebietes mit der Wirkung eines Eignungsgebietes oder eines 
Eignungsgebietes den Grundsätzen und Zielen der Raumordnung in der Planungsregion 
entspricht.“ 
 
Im Ziel 114 ist erläutert, dass die Regionalen Planungsgemeinschaften, im Rahmen ihrer 
Koordinierungsaufgaben, unter Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten, 
unterstützen, dass der Anteil der erneuerbaren Energien auch in Form von Solarenergie 
ausgebaut werden kann. Das entspricht dem Landesenergiekonzept. Des weiteren soll die 
Energieversorgung des Landes Sachsen -Anhalt im Interesse der Nachhaltigkeit auf einem 
ökologischen Energiemix beruhen (G 75). Diesen raumordnerischen Erfordernissen entspricht 
die vorliegende Planung. 
 
Z 115 
„Photovoltaikfreiflächenanlagen sind in der Regel raumbedeutsam und bedürfen vor 
Ihrer Genehmigung einer landesplanerischen Abstimmung. Dabei ist insbesondere 
ihre Wirkung auf 

• das Landschaftsbild, 
• den Naturhaushalt und 
• die baubedingte Störung des Bodenhaushalts 

zu prüfen.“ 
 
Für die Landwirtschaft geeignete und von der Landwirtschaft genutzte Böden sind zu erhalten. 
Eine Inanspruchnahme für andere Nutzungen soll unter Beachtung agrarischer und 
ökologischer Belange nur dann erfolgen, wenn die Verwirklichung solcher Nutzungen zur 
Verbesserung der Raumstruktur beiträgt und für dieses Vorhaben aufgrund seiner besonderen 
Zweckbestimmung nicht auf andere Flächen ausgewichen werden kann (G 115 LEP-LSA 
2010). 
Das zur Nutzung vorgesehene Gebiet wird gegenwärtig landwirtschaftlich genutzt.  
 
Anhand der vielen gelungenen Beispiele aus der Praxis kann aufgezeigt werden, dass 
Freiflächensolaranlagen bei weitem mehr sind als monofunktionale Kraftwerke. Mit einer 
durchdachten Planung und einem ökologischen Gesamtkonzept können durch die 
Verbesserung der ökologischen Rahmenbedingungen und der Artenvielfalt auch Ökopunkte 
generiert werden und somit ein wertvoller Beitrag zur naturverträglichen Umsetzung der 
Energiewende geleistet werden.  
Diesen raumordnerischen Erfordernissen entspricht die vorliegende Planung. Im LEP ist für 
das Plangebiet kein Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet ausgewiesen. Es befindet sich in 
sogenannten „weißen Flächen“. 
 
Im Ergebnis der durchgeführten Standortprüfung besteht kein Zweifel daran, dass sich der 
Vorhabenstandort besonders gut für die Errichtung einer Photovoltaikanalage eignet. Durch 
die Überplanung des Gebietes als Freiflächenphotovoltaikanlage kommt es zu keiner 
wesentlichen Verdichtung und Vollversiegelung des Bodens. Damit ist kein erheblicher Verlust 
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der bodentyp- und bodenartspezifischen Speicher-, Filter- und Lebensraumfunktionen sowie 
der Gas- und Wasseraustauschfunktion mit der Atmosphäre verbunden. 
 
Grundsätzlich dient die Änderung des Flächennutzungsplanes dem Ziel der Landesplanung, 
Energie stets in ausreichender Menge, kostengünstig, sicher und umweltschonend in allen 
Landesteilen zur Verfügung zu stellen und dabei insbesondere die Möglichkeiten für den 
Einsatz erneuerbarer Energien auszuschöpfen und die Energieeffizienz zu verbessern (Z 103). 
 
Im Verhältnis zu der in der Landespolitik und Bundespolitik vorgegebenen Zielgrößen am 
Anteil der Erneuerbaren Energien, existieren nur noch sehr geringe ungenutzte 
Konversionsflächen. Es sollte daher bei der Abwägung konkurrierender raumbedeutsamer 
Nutzungsansprüche gegenüber Sondergebieten für Erzeugung von Erneuerbare Energie, 
mehr Gewicht gelegt werden auf die Erzeugung von Erneuerbarer Energie als auf 
landwirtschaftlich genutzte Flächen von niedriger Qualität. 
 
Bei der Errichtung und der Betreibung der Freiflächen-Photovoltaikanlage (FPVA) wird die 
Nutzung der benachbarten Flächen uneingeschränkt gewährleistet. Eine zukünftige 
Bewirtschaftung der Landwirtschaft auf den Nachbargrundstücken ist weiterhin möglich, auch 
bei Betrieb der FPVA. 
 
Es bestehen keine Widersprüche zu den Zielen und Grundsätzen des 
Landesentwicklungsplanes. 
 
 

4.2 Regionalplanung  
 
Die Ziele und Grundsätze für die räumliche Entwicklung des Landes sind im 
Landesentwicklungsplan 2010 des Landes Sachsen-Anhalt (LEP-LSA 2010) festgelegt. 
Gemäß der Überleitungsvorschrift in § 2 der Verordnung über den LEP-LSA 2010 gelten die 
Festlegungen der Regionalen Entwicklungspläne (ROP) für die jeweiligen Planungsregionen 
gelten fort, soweit sie den in der Verordnung festgelegten Ziele der Raumordnung nicht 
widersprechen. 
 

 
 
        Vorhabenstandort  

 
Der Landkreis Stendal gehört zur Planungsregion Altmark. Für das Planungsgebiet wird kein 
Vorrang- und kein Vorbehaltsgebiet ausgewiesen.  
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Derzeitig wird der REP geändert und ergänzt. Die Regionalversammlung hat hierzu am 
12.06.2019 den 1. Entwurf der Änderung und Ergänzung des REP Altmark 2005 zur 
Anpassung an die Ziele des LEP 2010 LSA beschlossen. Anpassung an die Ziele des LEP 
2010 LSA erfolgte in der 85. Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft 
Altmark am 29.09.2021. 
Entsprechend dem Beschluss der Regionalversammlung werden die Anregungen und 
Bedenken entsprechend dem Abwägungsergebnis in den 2. Entwurf der Änderung und 
Ergänzung des REP Altmark 2005 zur Anpassung an die Ziele des LEP 2010 LSA textlich 
sowie zeichnerisch eingearbeitet. 
 
Das Plangebiet ist derzeit durch eine ackerbauliche Nutzung in einem landwirtschaftlichen 
Gebiet geprägt. Die Vielfalt und der Bestand an Pflanzen- und Tierarten sind im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes gering. Die Vorhabenfläche bietet durch intensive 
ackerbauliche Nutzung kaum Lebensraum für ein vielfältiges Artenspektrum. 
 
Flächenbezogene naturschutzfachliche Festsetzungen des Landkreises zum Arten- und 
Biotopschutz liegen nicht vor. 
 
Als Lebensraum für geschützte Tiere und Pflanzen sowie für den Artenschutz hat die beplante 
Fläche eine geringe Bedeutung. Für die im Plangebiet potenziell betroffenen Tier- und 
Pflanzenarten sind die projektbedingten Wirkungen und Prozesse unter Berücksichtigung der 
konfliktvermeidenden Maßnahmen so gering, dass ökologische Funktionen der 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt bleiben und eine 
Verschlechterung der Erhaltungszustände der lokalen Population nicht gegeben sind. 
Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung der ökologischen Funktion sind nicht erforderlich. 
Es kommt zu keinen nennenswerten Verlusten an tierischen und pflanzlichen Lebensräumen. 
Erhebliche Beeinflussungen der lokalen Populationen der Flora und Fauna sind nicht zu 
erwarten. Erhebliche/nachhaltige Beeinträchtigungen sind damit nicht zu erwarten. 
Im Verhältnis zu der in der Landespolitik vorgegebenen Zielgrößen am Anteil der 
Erneuerbaren Energien, existieren nur noch sehr geringe ungenutzte Konversionsflächen. Es 
sollte daher bei der Abwägung konkurrierender raumbedeutsamer Nutzungsansprüche 
gegenüber Sondergebieten für die Erzeugung Erneuerbarer Energie, mehr Gewicht gelegt 
werden auf die Erzeugung von Erneuerbarer Energie als auf landwirtschaftlich genutzte 
Flächen von niedriger Qualität.  
 
Es bestehen keine Widersprüche zu den Zielen und Grundsätzen des Regionalen 
Entwicklungskonzeptes. 

 
 

4.3 Ziele und Planinhalte der Änderung 
 
Die 1. Änderung des Flächennutzungsplans Schönberg der Stadt Seehausen (Altmark) soll 
mit der Zielstellung der Änderung der Darstellung der baulichen Nutzung in Sonderbaufläche 
Photovoltaik vorgenommen werden. 
 
 

- Mit der Änderung sollen die als Flächen für die Landwirtschaft ausgewiesenen Flächen, 
als Sonderbauflächen (S) gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO dargestellt werden.  
Die Gesamt-Fläche dieser Änderung beträgt ca. 21 ha. 
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5. Begründung der Planänderung 
5.1 Abgrenzung des Plangebietes 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan ,,PV-Freifläche Schönberg (Seehausen)" der Stadt 
Seehausen (Altmark). 
 
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes grenzt unmittelbar an das 
Flurstück 676, Flur 3, Ortsdurchgangsstraße Dammstraße. Die Fläche des Geltungsbereiches 
beträgt ca. 21 ha. 

 

 
   Standort der Freiflächen-Photovoltaikanlage 

 
Das Plangebiet umgeben folgende Nutzungen: 
im Norden: Gehöfte und Wohnbebauung sowie landwirtschaftliche Nutzfläche 
im Osten: landwirtschaftliche Nutzfläche sowie teilweise natürliche Bewaldung 
im Süden: landwirtschaftliche Nutzfläche sowie teilweise natürliche Bewaldung 
im Westen: landwirtschaftliche Nutzfläche 
 
Die nächstgelegenen Wohnbebauungen befinden sich in nördlicher Richtung. 
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5.2 Begründung der Änderung 
 
Um den Beschluss über die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit dem 
Planungsziel der Festsetzung eines Sondergebietes für erneuerbare Energien Photovoltaik 
gem. § 11 Abs. 2 BauNVO zuzulassen, macht es sich notwendig, den Flächennutzungsplan 
Schönberg der Stadt Seehausen (Altmark) im Parallelverfahren zu ändern. Die Art der 
baulichen Nutzung des Gebietes ist in eine Sonderbaufläche entspr. § 1 Abs. 1 (4) BauNVO 
zu ändern. 
Im Rahmen der vorliegenden Änderung des Flächennutzungsplans orientiert sich die Stadt 
bewusst an dem Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung. Ebenso legt sie Wert auf eine 
Energieversorgung mit regenerativen Energien.  
 
Das Ziel des FNPs ist es, die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung der 
Photovoltaik-Freiflächenanlage zu schaffen. Dadurch kann eine nachhaltige Entwicklung der 
Energieversorgung unterstützt und der Beitrag der erneuerbaren Energien an der lokalen 
Stromversorgung deutlich erhöht werden. 
 
 

6. Auswirkungen der Planänderung 
6.1 Auswirkungen auf die Erschließung 
 
Der Vorhabenstandort ist verkehrstechnisch erschlossen. 
Aufgrund der speziellen festgelegten Art der baulichen Nutzung als Sonderbaufläche 
Photovoltaik liegt keinerlei Bedarf für die Erschließung mit Infrastrukturen für die wasserseitige 
Ver- und Entsorgung des Plangebietes vor. 
Durch den geringen Versiegelungsgrad der aufgeständerten Module kann im Plangebiet 
anfallendes Regenwasser breitflächig versickern. Das anfallende Niederschlagswasser 
verbleibt auf der Fläche und gelangt an Ort und Stelle in den Boden. 
Somit sind Maßnahmen zur gezielten Versickerung oder sogar zur Retention nicht erforderlich. 
Für den Betrieb der Freiflächen-Photovoltaikfreiflächenanlage ist ein Anschluss an das System 
der Abfallentsorgung nicht erforderlich. 
Der erzeugte Strom soll in das öffentliche Netz eingespeist werden. Der Übergabepunkt zur 
Einspeisung in das öffentliche Stromnetz wird mit dem Energieversorger abgestimmt. 
 
Bestehende Leitungen 
Auf dem Gelände des Plangebietes sind nach jetzigem Kenntnisstand keine Leitungen 
vorhanden. 
 
Naturschutz und Landschaftspflege 
Der § 14 des Bundesnaturschutzgesetztes (BNatSchG) erläutert, was unter dem Begriff 
„Eingriffe in Natur und Landschaft“ zu verstehen ist.  
 
BNatSchG § 14 Eingriffe in Natur und Landschaft 
Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne dieses Gesetzes sind Veränderungen der Gestalt 
oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in 
Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können. 
 
Mit der Errichtung der Solaranlage werden Funktionen von besonderer Bedeutung für Natur 
und Landschaft tangiert. Die besonderen Aspekte des Schutzgutes Arten und 
Lebensgemeinschaften sind an dem Vorhabenstandort vorhanden. Die Forderungen des 
Schutzgutes Arten und Lebensgemeinschaften werden berücksichtigt.  
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Die baulichen Anlagen der Freiflächen-Photovoltaikanlage können nicht in das bestehende 
Landschaftsbild integriert werden. Der Einfluss der Freiflächen-Photovoltaikanlage auf das 
Landschaftsbild soll durch die Bauweise der Solarmodule minimiert werden. Die Bauhöhen 
der baulichen Anlagen der Anlage überschreiten nicht 3,50 m. 
 
Die Kriterien der Schutzgüter Wasser und Klima/Luft sind durch das geplante Vorhaben an 
dem Standort nicht wesentlich betroffen. Eine Berücksichtigung von Funktionen von 
besonderer Bedeutung ist bei der Errichtung der Anlage an dem Vorhabenstandort nicht 
erforderlich. 
 
Mit den Kompensationsmaßnahmen, die im Umweltbericht dargestellt werden, wird den 
Belangen von Natur und Umwelt gegenüber den anderen in der Bauleitplanung zu 
berücksichtigenden Belangen der Wirtschaft und der Energieversorgung, hier insbesondere 
durch Verwendung umweltschonender regenerativer Energien, ausreichend Rechnung 
getragen. 
Im Umweltbericht werden die verursachten umweltrelevanten Auswirkungen ermittelt und 
dargestellt.  
 
Schutzgebiete 
 
Das Plangebiet befindet sich außerhalb jeglicher Schutzgebiete.  
Europäische Vogelschutzgebiete gemäß EU-Richtlinie 2009-147-EG sowie FFH-Gebiete 
gemäß EU-Richtlinie 92/43/EWG (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie) liegen im Plangebiet und in 
relevanter Nähe dazu nicht vor.  
 
Das Vorhaben stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft i. S. des § 14 BNatSchG dar, wird 
aber entsprechend ausgeglichen (Umweltbericht: Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung). 
Schutzgebiete i. S. des Naturschutzrechts sind durch das geplante Vorhaben nicht betroffen.   
 
 
 

7. Altlasten 
 
Altlastverdächtige Flächen sind Grundstücke, auf denen Abfälle behandelt, gelagert oder 
abgelagert worden sind (Altablagerungen) oder Grundstücke stillgelegter Anlagen 
(Altstandorte), bei denen der Verdacht besteht, dass schädliche Bodenveränderungen oder 
Gefahren für die Allgemeinheit hervorgerufen werden. 
 
In dem nach § 9 BodSchAG LSA geführten Kataster schädlicher Bodenveränderungen und 
Altlasten (Altlastenkataster) sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt für die Flurstücke keine 
Altlastenverdachtsflächen erfasst. 
Werden bei Erdbauarbeiten kontaminierte Bodenbereiche aufgeschlossen, sind diese der 
unteren Bodenschutzbehörde zur Prüfung und Bewertung anzuzeigen. 
Abgrabungen und Aufschüttungen finden während der Baumaßnahme nicht in größerem 
Ausmaß statt. 
 
Die bei den Erschließungsmaßnahmen anfallenden Abfallarten werden vorrangig einer 
Verwertung zugeführt. Um eine möglichst hochwertige Verwertung anzustreben, werden die 
anfallenden Abfälle nicht vermischt, sondern getrennt voneinander erfasst und entsorgt. Ein 
anfallendes Abfallgemisch, wird einer zugelassenen Bauabfallsortieranlage zugeführt. 
Bei einem Auffinden von kontaminierten oder belasteten Abfällen werden diese vorerst 
getrennt von den anderen Abfällen erfasst. 
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Katastrophenschutz/ Kampfmittelbeseitigung 
Im Bereich des Plangebietes sind keine kampfmittelgefährdeten Flächen ausgewiesen. 
Grundsätzlich sind die Vorschriften der KampfM-GAV019 zu beachten. Das Berühren von 
Kampfmitteln ist verboten. 
Laut Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt § 13 für Baugrundstücke in belasteten Gebieten 
(neue Erdaufschlüsse) hat eine Prüfung auf Kampfmittel zu erfolgen. 
 
Löschwasser / Brandschutz 
Gemäß Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt BauO LSA ist von der öffentlichen 
Verkehrsfläche für die Feuerwehr eine Zufahrt insbesondere zu den elektrischen Anlagen der 
Photovoltaikanlage sicherzustellen. Bewegungsflächen und Wendemöglichkeiten sind 
vorzusehen. Zufahrten sowie Bewegungsflächen müssen insbesondere in ihrer Breite, 
Befestigung und im Bereich der Kurven den Anforderungen an die „Richtlinien über Flächen 
für die Feuerwehr“ in ihrer derzeit gültigen Fassung entsprechen. 
 
Löscharbeiten durch die Feuerwehr setzen voraus, dass die Anlage für die Feuerwehr 
ungehindert zugänglich ist und bedeutet, dass die äußere und innere Erschließung 
gewährleistet sein muss. Die Zugangstore zum Anlagengelände sind mit einer 
Feuerwehrschließung auszustatten. 
 
Abfallentsorgung 
Die bei der Errichtung der Freiflächenphotovoltaikanlagen anfallenden Bauabfalle sowie der 
Bodenaushub sind am Entstehungsort gesondert nach Abfallart zu sammeln, vor 
Verunreinigungen weitestgehend zu verschonen und entsprechend ihrem Schadstoffgehalt als 
nicht gefährlicher bzw. gefährlicher Abfall einzustufen. Die bei der Errichtung der 
Trafostationen sowie der Verlegung der Kabel anfallenden Abfälle sind ebenfalls einer 
ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen. Die Einstufung hat gemäß der Abfallverzeichnis-
Verordnung (AW) zu erfolgen, d. h. Vergabe eines 6-stelligen Abfallschlüssels nach der 
Herkunft der Abfälle. Der Bauherr ist für die korrekte Einstufung des Abfalls verantwortlich.  
Die Entsorgung der Bauabfälle hat nur in dafür zugelassene Anlagen zu erfolgen. 
 
Die aus der Wartung und Instandhaltung der im bestimmungsgemäßen Betrieb der Anlage 
anfallenden gefährlichen Abfalle sind, sofern diese nicht im Rahmen der Rücknahme einer 
Wartungs- und Servicefirma überlassen werden können, als gefährliche Abfälle nachweislich 
einer ordnungsgemäßen Entsorgung in dafür zugelassene Anlagen zuzuführen. Die 
Nachweisführung der Entsorgung richtet sich nach den rechtlichen Anforderungen der 
Nachweisverordnung. Bei der Entsorgung von Altölen ist die Altölverordnung zu beachten. 
 
Grundsätzlich sind alle beim bestimmungsgemäßen Betrieb der Anlage sowie bei der Pflege 
der Vegetationsflächen anfallenden Abfalle vorrangig getrennt zu sammeln und zu verwerten. 
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8. Auswirkungen auf Umweltbelange und sonstige Auswirkungen 
 
Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens für die 1. Änderung des Flächennutzungsplans 
Schönberg der Stadt Seehausen (Altmark) ist eine Umweltprüfung durchzuführen und ein 
Umweltbericht, gemäß § 2a Nr. 2 BauGB, zu erstellen. Der Umweltbericht bildet einen 
gesonderten Teil der Begründung. 
Aufgabe der Umweltprüfung ist es, alle Belange des Umwelt- und Naturschutzes 
zusammenzuführen und in einem Umweltbericht den Behörden und der Öffentlichkeit zur 
Stellungnahme vorzulegen. 
Negative Auswirkungen auf die benachbarten Schutzgebiete i. S. des Naturschutzrechts in 
Bereich des Vorhabenstandortes können aufgrund der Entfernung und den von dem Vorhaben 
ausgehenden Emissionen ausgeschlossen werden. 
 
Zu erwartende Umweltauswirkungen: 
 
Nur minimale Flächenversiegelung mit geringen Auswirkungen auf Boden- und 
Wasserhaushalt Veränderung und kleinräumige Differenzierung der Standortverhältnisse 
durch Überbauung / Beschattung 
 

- Veränderung des Landschaftsbildes durch technisch geprägte Nutzung  
- Lärmemissionen sind durch den Betrieb der PV-Anlage nicht zu erwarten 
- Geruchsimmissionen treten nicht auf 
- Staubemissionen sind nicht vorhanden   

 
Erhebliche und/oder nachteilige Umweltauswirkungen sind im Zusammenhang mit der 
Realisierung der vorhabenbezogenen Bebauungspläne nicht zu erwarten. 
 
 


